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Der falsche Weg für die Arbeitsz eitverkürzu ng

Zur eidgenössischen Volksabs timmung vom 5. Dezember 197.6 über die 

Volksinitiative zur Einführung der 40-Stunden-Woche

Am 20. November 1973 haben die Progressiven Organisationen der Schweiz 
(POCH) eine mit 54*227 gültigen Unterschrifte n versehene V o l k s i n i t i a 
tive eingereicht, die folgenden Wortlaut hat:

Die ordentliche Arbeitszeit darf 40 Stunden in der Woche 
nicht überschreiten.

Uebergangsbestimmung: Die neue Vorschrift tritt ein Jahr 
nach ihrer Annahme in der V o l k s abstimmung in Kraft. Die 
Gesetzesbestimmungen, welche die Höchstdauer der w ö c h e n t 
lichen Arbeitszeit betreffen, gelten auf diesen Zeitpunkt 
hin als entsprechend geändert.

Die Initiative enthält eine Rückzugsklausel.

Nach Auffassung der Initianten soll die neue Bestimmung als Artikel 
34octies in die Bundesverfassun g aufgenommen werden.

Ablehnung durch Bundesrat und Parlament

Mit Botschaft vom 26. November 1975 hat der Bundesrat zuhanden der 
Bundesversammlung Ablehnung der Initiative ohne Gegenvorschlag b e 
antragt. In der Märzsession 1976 schloss sich der Nationalrat mit 
112 gegen 12 Stimmen dem Ablehnungsantrag an, und in der Junisession 
entschied sich der Ständerat mit 30 Stimmen ohne Gegenstimme eben
falls für Verwerfung der Initiative.

Auf die Volksabstimmung vom 5. Dezember hin besteht somit eine b r e i 
te Front der Ablehnung gegenüber der P O C H - I n i t i a t i v e . Diese wird als 
zu allgemein, zu undifferenziert und zu abrupt erachtet, und sie 
steht ausserdem als allzu zentralistisch und interventionistisch in 
krassestem Gegensatz zu der in der Schweiz bisher mit Erfolg p r a k t i 
zierten freiheitlichen Politik der sozialpartnersc haftlichen V e r s t ä n 
digung. Ablehnung der POCH-Initiative bedeutet keineswegs eine A b 
sage an weitere Arbeitszeitverkürzungen. Diese sollen indessen nicht 
durch staatlichen Zwang ohne Rücksicht auf die wirtschaft lichen V e r 
hältnisse durchgesetzt werden, sondern weiterhin der Vereinbarung u n 
ter den Sozialpartnern Vorbehalten bleiben. V o r ausse tzung dafür ist 
eine Ve rbesserung der gesamtwirtscha ftlichen Produktivität sowie die 
Bereitschaft, andere Forderungen an die Wirtschaft - wie R e a l l o h n e r 
höhungen, längere Ferien oder den Weiterausbau der S o z i a l v e r s i c h e 
rung - vorderhand zurückzustellen.



Erfolgreiche Arbeitszeitpoliti k

In den letzten zwanzig Jahren ist in der Schweiz eine eindrückliche 
H e rabsetzu ng der Arbeitszeit erfolgt. So sank seit 1957 die durch
schnittliche wöchentliche Arbeitszeit in der Industrie von etwa 
47,5 Stunden bis heute auf knapp 43 S t u n d e n . Die Arbeit'szeitreduk- 
tionen wurden zum grössten Teil von den Sozialp artnern mittels Ge- 
samtarbeitsverträgen vereinbart. Die tatsächlichen Uochena rbeits- 
stunden liegen also wesentl ich unter den gesetzlichen Normen, die 
heute Höchstgrenzen darstellen. Der Bundes rat stellt in seiner 
Botschaft an die Bundesversa mmlung fest, dass der Gesetzgeb er 
seit Beginn der Industrialisierung Höchstarbeit szeiten festsetzte, 
um die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen. Heute w erden die 
A rbeitszeiten aufgrund allgemeiner sozial- und g e s e l l s c h a f t s p o l i 
tischer Ueberlegungen festgesetzt, wobei unterhalb dieser Grenzen 
Raum für flexible vertragliche Vereinbarungen entsprechend den 
Möglichkeiten und Bedürfnissen der Branchen besteht.

Die wichtigsten heute gültigen gesetzlichen Arbe itszeitvorschriften 
sind enthalten:

- im Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel 
(A r b e i t s g e s e t z ) . welches für Arbeitnehmer in industriellen Betrie
ben sowie für Büropersonal, technische und andere Angestellte ein
schliesslich des Verkaufspersonals in Grossbetrieben des D e t a i l 
handels seit 1975 die 45-Stunden-Woche vorschreibt, während für 
alle übrigen Arbeitnehmer die 50-Stunden-Woche gilt;

- im Bundesgesetz über die Arbeit in Unternehmungen des öffe ntli
chen Verkehrs (A r b e i t s z e i t b e s e t z ) , welches die tägliche A r beits
zeit auf 7 l/3 Stunden im Durchschnitt von 28 Tagen und somit die 
44-Stunden-Woche festsetzt;

- in der sogenannten C h a u f f e u r V e r o r d n u n g , die für den Dienst am 
Lenkrad den 9-Stunden-Tag und die 45-Stunden-Woche, für A r be its
und Präsenzzeit die 5 0-Stunden-Woche und für Taxibetriebe die 
55-Stunden-Woche vorschreibt.

Bei der Beurteilung der Arbeitszeitsituation in der Schweiz ist auch 
zu berücksichtigen, dass in den beiden letzten Jahrzehnten die F e 
rien im allgemeinen um gegen zwei Wochen verlängert wurden und dass 
die 5-Tage-Woche praktisch fast durchwegs verwirklicht wurde. Es 
ist auch festzustellen, dass die Zahl der tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden wesentlich tiefer liegt als jene der bezahlten Ar
beitsstunden. Bei Berücksichtigung von Ferien, Feiertagen, K r a n k 
heit, Unfall usw. ergibt sich eine Differenz von rund 10 Prozent, 
so dass heute die effektiv geleisteten wöchentlichen Arbeitsstunden 
die Zahl von 39 kaum überschreiten dürfte.
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Durchschnittlic he wöchentliche Arbeitszeit (in Stunden)

I n d u s t r i e

3. Quartal Total Metall und Chemie Textil Baugewerbe
Maschinen

1946 47,9 48,2 46,5 • 49,9
1950 47,7 48,1 45,8 47,8 49,9
1955 47,7 48,2 45,0 47,6 49,9
I960 46,0 45,9 44,0 46,6 49,1
1965 44,9 44,9 43,6 45,3 48,3
1970 44,7 45,0 43,1 44,9 47,4
1971 44,5 44,9 42,8 44,7 47,3
1972 44,4 44,7 42,8 44,6 47, 4
1973 44,3 • 44,7 42,7 44, 4 47,4
1974 44,1 44,6 42,5 44,3 47,0

1975 42,9 44,2 42,3 43,3 46,5

Quellen: Handbuch der schweizerischen Sozialstatistik, 1932 - 
1971; “Die Volks Wirtschaft".

Untaugliche Initiative

Die POCH-Initiative will durch Ergänzung von Art. 34 der Bundesver
fassung die Höchstarbeitszeit in der Schweiz v e r f a s s ungsmässig  ge
nerell auf 40 W o c hens tunden beschränken, und zwar soll die H e r a b 
setzung durchgehend innert Jahresfrist erfolgen. Die Initiative ist 
erstens einmal formal fragwürdig, da es sich um eine Mischun g von 
Verfassungs- und Gesetzesinitiative handelt. Als völlig unmöglich 
und untauglich erweist sie sich jedoch unter w i r t s c haftliche n Ge
sichtspunkten . Dies vor allem, da sie keinen Unterschied zwischen 
A rbeitnehmern und Selbstä ndigerwerbe nden macht und da sie keinerlei 
branchenmässige Unterschiede mehr zu lassen w ü r d e . Die totale ver
fassungsmässige Verankerung der 40—Stunden-Woche würde zur völligen 
Desorganisation unserer w i r t s c h aftlichen Verhältnisse führen. Die 
im Jahre 1958 von Volk und Ständen mit grösser Mehrheit verworfene 
A r b e i t s z e i t v e r k ürzungs-Ini tiative des Landesrings der Unabhängigen 
beschränkte sich auf die Einführung der 44-Stunden-Woche für die 
dem Fabrikgesetz unterstellten A r b eitn ehmer und war somit in die
ser Beziehung weniger wirklichkeitsfremd. Dass jedoch gemäss POCH- 
Initiative die 40-Stunden-Woche für jedermann gelten soll, ob Ar
beitnehmer oder Ang ehö r i g e r  eines freien Berufes und ungeachtet 
der Branche, in der er tätig ist, unterstreicht den demagogischen 
und zerstörerischen Charakter dieses Machwerkes. Wenn man davon 
ausgeht, dass in der Landwirtschaft im Jahresd urchschnitt  zwischen 
59 und 63 Stunden pro Woche gearbeitet wird, so würde hier der 
zwangsweise Uebergang zur 40-Stunden-Woche den Zusammenbruch b e 
deuten. Aeusserst einschneidende Auswirkungen hätte eine solche 
A r bei tszeitverkü rzung auch im Gastgewerbe, in Spitälern, in der 
Hauswirtschaft usw. Völlig absurd wäre, dass sich auch F r e i e r w e r 
bende an die v e r f a s s ungsmässig v orgeschriebene Arbeitszeit halten 

müssten.
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Als w i r klichkeit sfremd erweist sich auch die in der Initiative ent
haltene U e b e r g a n g s b e s t i m m u n e . wonach die neue A r b e i t s z eitvorschri ft 
ein Jahr nach Annahme der Initiative ohne angemessene A n p a s s u n g s 
frist .in Kraft zu treten hätte.

Lohnausgleich nicht gesichert

Nicht in der Initiative enthalten ist die Forderung nach dem mit 
der A r be itszeitverk ürzung verbundenen Lohnausgleich, der sonst in 
allen einschlägigen Aus ei n a n d e r s e t z u n g e n  eine ausschlaggebende Rol
le spielt. Nach den Vorstellung en der Initianten gilt der volle 
Lohnau sgleich als Selbstverständlichkeit. Bei E inreich ung der In
itiative herrschte noch Knappheit an Arbeitskräften, und die In
itianten glauben an die Stärke der G e w e r k s c h a f t e n , Lohnkürzun gen 
verhindern zu können. Demgegenüber ist mit Nachdruc k festzustellen, 
dass ein Lohnausgleich bei A r b e itsze itverkürzun gen nicht garantiert 
werden kann. Wenn die Mittel dazu nicht vorhanden sind, so fallen 
entsprechende For derungen in3 Leere. Da die Initiative in jeder Hin- 
sicht auf eine Schwächung oder gar Zerstörung der Wirtschaf t und 
ihrer Substanz hinausläuft, ist damit zu rechnen, dass das bes te
hende Lohngefüge in seiner Gesamtheit schwer getroffen würde und 
dass daher der Gesamtwirtschaft und jedem Einzelnen Schaden er
wachsen würde.

Wirtschaftliche Argumente gegen die Initiative

In seiner Botschaft an die eidgenössischen Räte hat der Bundesrat 
eine Reihe wirtschaftlicher Argumente aufgeführt, die gegen die POCH- 
Initiative sprechen.

Der abrupte Uebergang zur 40-Stunden-Woche würde einem Ausfall von 
rund 300'000 Arbeitskräften e n t s p r e c h e n .

In der Industrie würde dies zu einer Reduktion der wöchentliche n 
Arbeitszeit von rund drei Stunden und in der Landwirtschaft bis 
über 20 Stunden führen. Solche Ausfälle beim Produktionsfaktor A r 
beit hätten folgenschwere Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, die 
Kostenstruktur und die Konkurren zfähigkeit der schweizerischen W i r t 
schaft. Im Hinblick auf die langfristige Beschäftigungs- und A r b e i t s 
marktlage ist festzustellen, dass als Folge der geltenden A u s l ä n d e r 
politik, die das Ziel einer Stabilisierung und des Abbaues der aus
ländischen Wohnbevölk erung verfolgt, mit einem Ersatz durch Arbeits- 
kräfte aus dem Ausland nicht gerechnet werden kann. Auch der M e h r 
einsatz inländischer Arbeitskräfte ist begrenzt, da durch den seit 
1964 rückläufigen Geburtenüberschuss, durch längere A u s b i l d u n g s 
zeiten und infolge früherer Pensionieru ng das A r b e i t s k r ä f t e p o t e n 
tial sukzessive eine Schmäl erung erfahren wird.

G esamtwirts chaftlich betrachtet bedeutet Arbeitszeitverkürzung, die 
nicht durch einen entsprechenden Produkt ivitätsZuwa chs ausgeglichen 
wird, eine Kostenerhöhung. Zusätzliche L o h nkostenstei gerungen w ü r 
den sich aus der unumgänglich werdenden Ueberzeit ergeben. Das 
alles würde zu P reiserh öhungen mit inflatorischen Folgen führen.
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Die POCH-Initiative erweist sich in dieser Hinsicht als eig entli
che T e u e r u n g s i n i t i a t i v e . Es ist völlig a u s g e s c h l o s s e n , eine Ar
beitszeitverkü rzung im vo rgeschlagenen Ausmass und innert so k u r 
zer Frist durch P r o d u k t i v i t ä ts steigerunge n aufzufangen.

Jede A r b e i t szeitredu ktion hat eine Senkung des Produktio nsvolumens 
mit negativen A u swir kungen auf das Sozialprodukt zur Folge. Dies 
führt zu W o h l s t andsverlust en und damit zu einer Senkung des so

zialen Niveaus.

Die sich aus der A rbei tszeitreduk tion ergebende Senkung des P ro duk
tionsniveaus, verbunden mit Preissteigerungen, hätte äusserst n e g a 
tive Auswirkungen auf die internationale Wettbewerb sfähigkeit der 
schweizerischen Wirtschaft. Mühsam erworbene E x p o r t p ositi onen w ü r 
den geschwächt und für die Zukunft gefährdet. Die Hauptstärke u n s e 
res rohstoffarmen Landes ist die Arbeitskraft, die durch eine abrup
te und undifferenzierte A r b e i t s zeitredukti on eine angesichts des 
harten internationalen Konkurrenzk ampfes nicht zu verantwortende 

Verknappung erfahren würde.

Nachdem sich seit Einreichung der POCH-Initiative die w i r t s c h a f t l i 
chen Verhältnisse verschlechtert haben und seitens der Initianten 
damit argumentiert wird, dass sich A r b e i t s z eitverkü rzungen in Z e i 
ten der Rezession leichter vornehmen lassen als in der H o c h k o n j u n k 
tur, ja sogar ausgesprochen erwünscht seien, ist darauf hinzuweisen, 
dass die reduzierte Ertragskraft der Wirtschaft und die damit ein
hergehende geringere Aussicht auf P r o d u k t ivi tätssteiger ungen Ar
beitszeitv erkürzungen  mit Loh nausgleich weniger denn je zulassen. 
Wegen der damit ve rbundenen Preissteig erungen würden die w i r t s c h a f t 
lichen Möglichkeiten im In- und Ausland erschwert und damit die re
zessiven Tendenzen verstärkt und weitere Arbeitsplätze gefährdet.

Wirtschaf tlich gesehen gibt es überhaupt keine Gründe, die für die 
POCH-Initiative sprechen. Sie würde eine Rosskur bedeuten und hätte 
einen sozialen Aderlass zur Folge. Auch arbe itsmedizinische und g e 
sellschaftspolitische Argumente lassen sich nicht ernsthaft z u gun
sten der Initiative ins Feld führen. Sie ist zu radikal und zu u n 
differenziert, um auch nur als Diskussionsbasis akzeptiert werden 
zu können. Daher haben ihr der Bundesrat und das Parlament auch k e i 
nen Gegenvorschlag gegenübergestellt, sondern ihre Ablehnung bean
tragt. Die Initiative muss im sc hweizerischen Gesamtinteresse v e r 
worfen werden.

Stufenweise Arbeitsze itreduktion

Verwerfung der POCH-Initiative heisst indessen nicht auch grund
sätzliche Ablehnung jeder Arbeitszeitreduktion. Seit im Jahre 
1958 die damalige Landesring-In itiative auf Einführung der 44-Stun- 
den-Woche mit 586'000 gegen 316'000 Stimmen und allen gegen eine 
Standesstimme verworfen wurde, erfolgte bis heute ein A b b a u  der 
durchschnittlichen Arbeitszeit in der Industrie um drei bis vier W o 
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c h e n s t u n d en. Das war möglich, weil die Hochkonjunktur.1 ahre P r o d u k 
tivität sfortschritte zeitigten, die in soziale V e r b e sser ungen u m 
gesetzt werden konnten, darunter auch A r b e i t s z eitred uktionen neben 
Reallohnerhöhungen, F erienverlän gerungen und Ausbau weiterer S ozial
einrichtungen. Der Vorteil der vertr aglichen A b m a c h u n g e n , durch wel
che die Arbeitsz eitreduktio nen verwirklicht wurden, lag darin, dass 
diese nicht auf einen Schlag erfolgten, sondern sukzessive und ent
sprechend den Möglichkei ten einzelner W i r t s c h a f t sbranchen und U n t e r 
nehmungen. Das war ein wirtschaftskonformes Vorgehen, und es besteht 
kein Zweifel, dass dieses auch in Zukunft nach Verwerf ung der POCH- 
Initiative weiter verfolgt wird. Ein Unterschied zur Situation in 
den vergangenen beiden Jahrzehnten besteht allerdings darin, dass 
die heutige rezessive Wirtschaftsläge vorderhand den Spielraum für 
Arbeitszeitver kürzungen und auch andere soziale Ver besserungen ent
scheidend e i n s c h r ä n k t . Tatsache ist jedoch, dass die Forderung nach 
Arbeitsz eitreduktio n und Uebergang zur 40-Stunden-Woche seitens der 
Gewerkschaf teil bestehen bleibt und dass auch die grundsätzliche Be
reitschaft der Arbeitgeber zu V e r hand lungen über A r b e i t s z e i t r e d u k t i o 
nen vorhanden ist, wenn die wirt schaftliche n Voraus s e t z u n g e n  solche 
zulassen.

Ausgangslage für die Volksabstimmung

Die Frage der Arbei tszeitverkü rzung ist seit langem ein Politikum 
erster Ordnung. Für die Meinung sbildung auf die Volksabstimmung  
über die POCH-Initiative sind daher nicht nur sachliche G e s icht s
punkte massgebend, sondern es spielen, vor allem auf Seite der Lin
ken, auch politische und taktische Ueberlegunge n eine Rolle. Es muss, 
wie seinerzeit im Zusammenhang mit der Landesringinitiative, auch mit 
einer gewissen Emotionalis ierung gerechnet werden. Sicher ist, dass 
die auf dem Boden der privaten Wirtschaft stehenden Kreise und damit 
auch alle bürgerlichen Parteien die Initiative mit Entschiedenheit 
bekämpfen werden. Weniger geschlossen ist die ablehnende Front g e g e n 
über der unta uglichen und w i r tschaft sfeindliche n Initiative auf der 
Linken. Bei den Gew erkschaften bestehen interne Spannungen zwischen 
den gemässigten F ührungskräften einerseits und einer radikalen Basis 
anderseits, welche auf eine aktive Arbeitsz eitpolitik drängt. Der 
Vorstand der Sozialdemok ratischen Partei der Schweiz beantragt der 
De l eg iertenversa mmlung S t i m m f r e i g a b e . Für die Initiative treten die 
POCH und einige andere Randgruppen der Linken ein, ferner auch der 
durch seinen Linkskurs bekannte Schweizerische T y p o g r a p h e n b u n d . Eine 
besondere Stellung nimmt der Verband des'Personals öffentlicher D i e n 
ste (VPOD) ein, der gegenüber der POCH-Initiative Stimmfreigabe b e 
schlossen hat. Diese Gewerkschaft legt besonderen Wert auf eine ge
setzliche Regelung der Arbeitszeit, um das öffentliche Personal m ö g 
lichst umfassend in den Genuss kürzerer A rbeitszeiten zu bringen. P o 
litische Lösungen der Arbeitszeitfrage unterstehen  erfahrungsgemäss 
weniger dem Sachzwang wirtschaftlicher Realitäten, wie dies bei der 
Vertragspolitik der Fall ist. Aus diesem Grunde ist der POCH-Initia- 
tive im Schosse des VPOD viel Sympathie entgegengebracht worden; des
halb übt diese Organisation auch einen starken Druck auf den S c h w e i 
zerischen Gewerkschaftsbund aus, eine eigene Initiative zu lancieren, 
um einen verfassung smässigen Auftrag zum stufenweisen Uebergang zur 

40-Stunden-Woche zu schaffen.
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Die Haltung der Sozialpartner

Von entscheidender Bedeutung sur B eurt e i l u n g  der A r be itszeitfrag e 
ist die Haltung der Spitz enorganisat ionen auf A r b e i t g e b e r -  und auf 
Arbeitnehmerseite, die sich im Vorfeld der eidgenössischen V o l k s 
abstimmung über die POCH-Initiative wie folgt präsentiert:

Vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund liegt ein mit 152 gegen 58 
Stimmen gefasster K ongressbeschluss vom November 1975 vor, der wie 
folgt lautet:

"Der Kongress des SGB fordert die raschestmögliche Einführung 
der 4 0 - S t u n d e n - W o c h e .

Der Kongress empfiehlt den Verbänden, in ihren V e r h andlungen 
mit den Arbeitgebern die A r b e i t s zeitverk ürzung mit vollem 
Lohnausgleich zu fordern.

Der Kongress beauftragt das Bundeskomitee, zuhanden des A u s 
schusses und wenn möglich in Zusammenarbeit mit anderen A r 
beitnehm er-Organisa tionen eine entsprechende Initiative zu 
lancieren.

Der Kongress lehnt die POCH-Initiative zur'Einfü hrung der 
40-Stunden-Woche ab."

Die Gewerkschaften erklären heute, seit dem Kongressbeschluss 
seien kaum Fortschritte in Sachen Arbeitsze i t v e r k ü r z u n g  erreicht 
worden, weshalb sie sich veranlasst sähen, eine eigene Initiative 
zur Verkürzung der Arbeitszeit zu lancieren. Der endgültige E n t 
scheid über diesen Schritt ist auf den 18. Oktober in Aussicht 
gestellt.

Seitens des Zentralverbandes s chweizerischer A r b e i t g e b e r - O r g a n i s a 
tionen liegt zur Arbeitszeitfrage die folgende neueste St ellung- 
nahme vor, die feststellt, dass die Vorausset zungen zu A r b e i t s z e i t 
verkürzungen im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erfüllt sind:

"Im November 1975 hatte der Zentralverband schweizerischer A r b e i t 
geber-Orga nisationen dem Schweizerischen Gewerkschaf tsbund ein M e 
morandum sowie eine Erklärung zur m i t t e l fristi gen Arbeitszeitpoli - 
tik übergeben. Darin wurde die grundsätzliehe Bereitschaft der A r 
beitgeber zu Gesprächen über A r b e itszeitve rkürzungen erklärt, v o r a u s 
gesetzt, dass sich ein Wiederau fschwung der Wirtschaft eindeutig 
abzeichnet und die erhöhte Ertragskraft es der Wirtschaft erlaubt, 
die mit Arbeitszei tverkürzung en verbundenen Kosten stei g e r u n g e n  a u f 
zufangen. Der A r b e i t g ebe r-Zentralve rband hat dabei den S c h w e i z e r i 
schen Gewerkschaftsbund auch daran erinnert, dass konkrete A r b e i t s 
zeitverkürzungen nur auf dem Wege g e s a m t a rbeitsv ertragliche r V e r 
handlungen innerhalb der Branchen akzeptiert werden könnten, da 
nur diese in der Lage seien, die u n t e r s c h i e d l i c h e n  w i r t s c h a f t l i 
chen Möglichkeiten, die keineswegs einheitlichen Wünsche der A r 
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beitnehmer sowie die organisatorisc hen und technischen E r f o r d e r 
nisse flexibel zu berücksichtigen.

Die in dieser Erkl ärung zur mittelf ristigen Arbeitszeitpoli tik 
genannten Voraussetzun gen sind bis heute nicht e r füllt-. Im g e g e n 
wärtigen Zeitpunkt würden A r b e i t s z e itv erkürzungen  die K o n k u r r e n z 
fähigkeit der Wirtschaft schwächen, in noch vermehrtem Masse B e 
triebsschliessungen nach sich ziehen und die Arbeitslos igkeit ver- 
grössern. Auch sind weder der Zeitpunkt der R e z e s s io nsüberwindu ng 
noch die Stärke eines Wie deraufschwunges bekannt. Der Z e n t r a l v e r 
band schweizerischer A r b e i t g eber-Org anisationen  konnte deshalb 
nicht auf die neue gewerkschaftliche Forderung eintreten, einen 
konkreten Zeitplan für A r b e itszeitver kürzungen zu empfehlen.

Der Arbeitgeber-Zentralverb and lehnt jeden ge setzlichen Zwang zu 
weiteren Arbe itszeitverk ürzungen entschieden ab. Er steht aber 
weiterhin zu seiner früheren Erklärung bezüglich einer m i t t e l f r i 
stigen Arbeitszeitpolitik auf vertragliche r Basis. iS

( D o s s . : Arbeitszeit)


